
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      29.11.2023 
 

 

Departement Finanzen / Bereich IDW:  

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 19670, Erneuerung Virenschutz 

2018/2019 (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.23.855-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 19670 für die Erneuerung Vi-

renschutz 2018/2019 im Betrag von 0.00 Franken (Minderkosten 240 000 Franken) wird geneh-

migt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Bereich IDW; Finanzamt, Investitionsstelle, Finanzkon-

trolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Gebundenerklärung  
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 18. Dezember 2019 die Ausgaben für «Erneuerung Viren-

schutz 2018 / 2019» im Betrag von 240 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der In-

vestitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19670, freigegeben (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 
Das Projekt sah vor, dass der Virenschutz der städtischen Informatiksysteme aus Gründen der 

Systemverfügbarkeit und Datensicherheit hätte erneuert werden müssen.  

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 19670 Kredit Ausgaben 

Ausführungskredit 240’000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  0.00 

Minderaufwand  240’000.00 
 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Erneuerung wurde als nötig erachtet aufgrund der Ankündigung des Lieferanten Microsoft, 

dass der bestehende Virenschutz, welcher eine Komponente des Betriebssystems ist, neu als 

eigenes Programm beschafft werden müsse. In der Folge wurden die für die Beschaffung der 

Lizenzen notwendigen Kosten als gebunden erklärt.  

 

Die Lizenzen mussten aber wider Erwarten bis heute nicht beschafft werden, da der bestehende 

Virenschutz nach wie vor die Bedürfnisse abdeckt und entgegen der Ankündigung von Microsoft 

nach wie vor Teil des Server-Betriebssystems ist. Somit werden keine separaten Kosten gene-

riert, diese sind nach wie vor in den Kosten des Server-Betriebssystems enthalten. Folgedessen 

können die gebunden erklärten Kosten für die Beschaffung auf null abgerechnet werden. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

5. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 
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Beilagen: 
1. SR.19.930-1 vom 18.12.2019 

 

Beilagen (nicht öffentlich): 
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung 
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